
  

2. Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung der Musikhochschule 

Lübeck für den Bachelorstudiengang „Musik Vermitteln“ 
vom 13.04.2015  

Tag der Bekanntmachung im Nachrichtenblatt Hochschule (NBl. HS MSGWG Schl.-H.) 2015, S. 157 

Tag der Bekanntmachung auf der Homepage der Musikhochschule Lübeck: 13.04.2015 
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Aufgrund des § 52 Abs. 1 Satz 1 des Hochschulgesetzes (HSG) vom 28. Februar 2007 (GVOBl. Schl.-H. 2007, S. 184), 

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 11.12.2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 440), wird nach Beschlussfassung durch den 

Senat der Musikhochschule Lübeck vom 13.04.2015 und Genehmigung des Präsidiums der Musikhochschule Lübeck 

vom 13.04.2015 die folgende Satzung erlassen: 

§ 1 Änderung der Prüfungsordnung  

Die Prüfungsordnung der Musikhochschule Lübeck für den Bachelorstudiengang „Musik Vermitteln“ (Satzung) 

vom 24.04.2013, zuletzt geändert durch Satzung vom 21.11.2013, bekannt gemacht im Nachrichtenblatt Hoch-

schule MBW Schl.-H. 2014, S. 58, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift zu § 6 wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Bildung der 

Gesamtnote". 

b) Die Überschrift zu § 9 wird gestrichen; die Überschriften der §§ 10 und 11 werden zu Überschriften 

der §§ 9 und 10. 

2. § 5 wird folgender Satz mit anschließender Tabelle angefügt: 

„Das Studienvolumen in Semesterwochenstunden (SWS) ergibt sich unter Berücksichtigung des gewählten 

Profilfaches aus folgender Tabelle; das individuelle Studienvolumen der Studierenden kann von der angege-

benen Anzahl der SWS abhängig von den gewählten Wahlpflichtmodulen und Wahlpflichtelementen abwei-

chen: 

Profilfächer im Musik-Doppelfachstudium Zweitfach an der 

Universität Hamburg 

Instrumental- 

und Ge-

sangspäda-

gogik 

Darstel-

lendes 

Spiel 

Popu-

larmusik 

Kirchen-

chen-

musik 

Elementare 

Musikpädagogik 

Studium MHL: 102 

Studium Uni HH: 

entsprechend dortiger 

Prüfungsordnung 

140 150 140 150 152 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

c) In der Überschrift wird das Wort „Prüfungsleistungen“ ersetzt durch die Worte „Bildung der Gesamt-

note“. 

d) Die Absätze 1 bis 5 werden durch folgende Absätze 1 und 2 ersetzt: 

„(1) Die folgende Tabelle regelt,  

a) welche Module der Studiengang an der Musikhochschule umfasst, 

b) wie viele Leistungspunkte (LP) mit dem Bestehen einer Modulprüfung erworben werden, 

c) ob und mit welcher Gewichtung die Modul-, Studienbereichs- und Teilnoten bei der Bil-

dung der Gesamtnote berücksichtigt werden: 
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Modul Bezeichnung LP Anteil der 

Modulnote an 

der Studien-

bereichsnote 

Anteil der 

Studienbe-

reichsnote an 

der Teilnote 

Anteil der 

Teilnote an der 

Gesamtnote 

Künstlerische Ausbildung 1 MV-BA-KA 1 18 - 

60% 

Studium des 

Faches Musik: 

54% 

Künstlerische Ausbildung 2 MV-BA-KA 2 18 50% 

Künstlerische Ausbildung 3 MV-BA-KA 3 16 10% 

Künstlerische Ausbildung 4 MV-BA-KA 4 12 40% 

Ensemblepraxis 1 MV-BA-Ens 1 8 - 

10% Ensemblepraxis 2 MV-BA-Ens 2 5 50% 

Ensemblepraxis 3 MV-BA-Ens 3 6 50% 

Musikwissenschaft/-theorie 1 MV-BA-MWT 1 10 20% 

30% Musikwissenschaft/-theorie 2 MV-BA-MWT 2 8 30% 

Musikwissenschaft/-theorie 3 MV-BA-MWT 3 8 50% 

Schlüsselkompetenzen 1 MV-BA-SK 1 11 - 

- Schlüsselkompetenzen 2 MV-BA-SK 2 5 - 

Schlüsselkompetenzen 3 MV-BA-SK 3 5 - 

Grundlagen der Erziehungswis-
senschaft und Fachdidaktik 
Musikvermittlung 1 

MV-BA-EW/FD 

1 

7 - 

100% 

Studium der 

Erziehungswis-

senschaft und 

der Fachdidak-

tik: 

17% 

Grundlagen der Erziehungswis-
senschaft und Fachdidaktik 
Musikvermittlung 2 

MV-BA-EW/FD 

2 

6 20% 

Grundlagen der Erziehungswis-
senschaft und Fachdidaktik 
Musikvermittlung 3 

MV-BA-EW/FD 

3 

19 40% 

Grundlagen der Erziehungswis-
senschaft und Fachdidaktik 
Musikvermittlung 4 

MV-BA-EW/FD 

4 

8 40% 

Instrumental- und Gesangspä-
dagogik 1 

MV-BA-IGP 1 9 - 100% 

Studium des 

Zweitfachs oder 

Musik-

Profilfachs: 

25% 

Instrumental- und Gesangspä-
dagogik 2 

MV-BA-IGP 2 19 30% 

Instrumental- und Gesangspä-
dagogik 3 

MV-BA-IGP 3 32 70% 

Popularmusik 1 MV-BA-PM 1 11 10% 100% 

Popularmusik 2 MV-BA-PM 2 23 30% 

Popularmusik 3 MV-BA-PM 3 26 60% 

Kirchenmusik 1 MV-BA-KM 1 13 10% 100% 

Kirchenmusik 2 MV-BA-KM 2 15 20% 

Kirchenmusik 3 MV-BA-KM 3 32 70% 

Elementare Musikpädagogik 1 MV-BA-EMP 1 16 25% 100% 

Elementare Musikpädagogik 2 MV-BA-EMP 2 20 25% 

Elementare Musikpädagogik 3 MV-BA-EMP 3 24 50% 

Darstellendes Spiel 1 MV-BA-DS 1 12 - 100% 

Darstellendes Spiel 2 MV-BA-DS 2 29 30% 

Darstellendes Spiel 3 MV-BA-DS 3 19 70% 

Zweitfach (Universität Hamburg) 60  100% 

Bachelorarbeit MV-BA-Barb 10   Bachelorarbeit: 

4% 
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(2) Soweit eine Modulbeschreibung Wahlpflichtelemente vorsieht, sind diese bis zum Erreichen der 

für das Modul vorgeschriebenen Summe von Leistungspunkten aus dem von der Musikhochschule 

zu Beginn jedes Semesters bekannt gemachten Wahlelementekatalog oder im Rahmen freier Lehr-

veranstaltungsplätze des übrigen Lehrangebots zu wählen.“ 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Bachelorarbeit ist als schriftliche Abschlussarbeit mit einem Mindestumfang von 75 000 Zei-

chen oder als künstlerisch-praktische Arbeit mit einem schriftlichen Anteil von mindestens 37 500 

Zeichen innerhalb von 12 Wochen anzufertigen.“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Der Bachelorarbeit ist eine Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache beizufü-

gen.“ 

5.  § 9 wird ersetzt durch § 10, dessen Absatz 2 Satz 1 folgende Fassung erhält: 

„Einzelne Studien- und/oder Prüfungsleistungen, die mit mindestens „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ 

bewertet worden sind, werden angerechnet.“ 

6. § 11 wird zu § 10. 

§ 2 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Lübeck, den 13.04.2015 

 

 

Prof. Rico Gubler 

Präsident der Musikhochschule Lübeck 

 


